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WIFI OBERÖSTERREICH  

 

 

NAME: .......................................................................................................... 

(IN BLOCKBUCHSTABEN) 

 

 

 

SCHRIFTLICHES BEISPIEL 

FÜR DIE 

 

 

ABSCHLUSSPRÜFUNG 

BUCHHALTUNG I UND II 

 

LÖSUNGSVORSCHLAG 
 

 

 

Unterlagen: 

Prüfungsbeispiel 

Kontenplan 

Doppelbögen kariert  

 

Sämtliche Blätter und Bögen sind oben mit Ihrem 

VOR- und NACHNAMEN in BLOCKBUCHSTABEN zu beschriften! 

Alle Unterlagen (inkl. Berechnungsblätter) sind nach der Prüfung abzugeben! 
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ALLGEMEINE ANGABEN 

 
1. Unternehmen 
 
Frau Gabriele Gablinger betreibt in Steyr ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Handel von stilvollem 
Geschirr spezialisiert hat. Bei diesem Betrieb handelt es sich um ein rechnungslegungspflichtiges Einzelunternehmen 
(= Firma Gabriele Gablinger). Das Betriebsergebnis wird im Rahmen eines Betriebsvermögensvergleichs gemäß § 5 EStG 
ermittelt. 

 UID-Nummer: ATU 87654321 Bilanzstichtag: 31. Dezember 
 Steuernummer: 51-222/5678 – Team 21 
 
2. Eröffnungsbuchungen und laufende Geschäftsfälle 
 
Die Verbuchung von Geschäftsfällen hat in jedem Fall in den Spalten „Betrag“, „Soll“ und „Haben“ zu erfolgen! 

Die zu verbuchenden Beträge sind ausschließlich in Euro auszuweisen. 

Nehmen Sie im ersten Teil der Prüfungsarbeit nur die erforderlichen Eröffnungsbuchungen zum 01.01.2024 vor. 
Laufende Buchungen sind hier NICHT erforderlich bzw. vorzunehmen! 

Sofern Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer hinaus im Unternehmen 
weiterhin verwendet werden, sind diese bei direkter Abschreibungsverbuchung mit einem Erinnerungscent anzusetzen. 

Im zweiten Teil sind laufende Geschäftsfälle zu verbuchen. Sofern es in der Angabe beim einzelnen Geschäftsfall 
konkret verlangt wird, sind sämtliche Buchungen des Jahres 2024 darzustellen. Abschlussbuchungen ins SBK bzw. G&V 
sind nur zu erstellen, sofern es die Angabe beim konkreten Geschäftsfall vorsieht. 

Bei Anlagegütern entspricht das Datum der Anschaffung (= Datum der Fakturierung) dem Datum der Inbetriebnahme, 
falls beim einzelnen Geschäftsfall nichts anderes angegeben ist. Die Methode für die Verbuchung der planmäßigen Ab-
schreibung wird beim einzelnen Geschäftsfall angegeben. 

Sofern sich bei Fremdwährungsverbuchungen Kursdifferenzen ergeben, sind diese sofort zu verbuchen. 

Buchungen in Zusammenhang mit Einkäufen von Handelswaren, Emballagen, Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffen sind in 
der Kontenklasse 5 vorzunehmen, sofern in der Angabe nichts anderes ausgewiesen wird. 

Sämtliche Lieferforderungen werden vereinfacht gegen die Konten 2000, 2100 oder 2150, die Lieferverbindlichkeiten 
gegen die Konten 3300 bzw. 3700, 3360 oder 3370 gebucht, soweit in der Angabe zum konkreten Geschäftsfall nichts 
anderes bestimmt wird. 
Das Unternehmen verfolgt das Ziel, in den Jahren 2023 und 2024 einen möglichst niedrigen Gewinn auszuweisen. 
Etwaige geringwertige Wirtschaftsgüter werden daher sofort im Jahr der Inbetriebnahme abgeschrieben. 
 
3. Umsatzsteuer 
 
Die für die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung März 2024 erforderlichen Bemessungsgrundlagen sind 
nachvollziehbar zu ermitteln. Die beigefügte Umsatzsteuervoranmeldung (U30-2024) ist für diesen Monat auszufüllen. 
 
4. Sonstiges 
 
Die Beantwortung allfälliger Fragen hat in den dafür vorgesehenen Bereichen zu erfolgen. 
Erforderliche Nebenrechnungen können auf den beiliegenden karierten Bögen oder in der Spalte „Betrag" vorgenommen 
werden. 

Sämtliche Beträge müssen hinsichtlich ihrer Ermittlung (= Berechnung) nachvollziehbar sein! 

Die Verbuchung ist ausschließlich anhand des beiliegenden Kontenplanes vorzunehmen. 

Sämtliche dargestellten Beträge sind Euro-Werte, soweit in der Angabe nicht anderes ausgewiesen wird. 

Sofern sich bei Berechnungen unrunde Beträge ergeben, sind diese kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen zu run-
den. 

Alle beiliegenden karierten Bögen sind – egal ob sie benötigt wurden oder unbeschrieben sind – gemeinsam mit der 
Lösung abzugeben. 
 

Viel  Erfolg!  
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1. Eröffnungsbuchungen zum 01.01.2024 

 

Nr. Datum Text Betrag Soll Haben Pkte. 

EB 

01 

01.01. 

2024 

Die inländischen Forderungen 
betragen per 31.12.2023 ins-
gesamt 60.000,00 Euro exklu-
sive USt (alle einheitlich 20% 
USt). 
 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 
 

 

 

60.000,00 netto + 20 % USt 

Lieferforderungen 

Inland brutto 72.000,00 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

9800 

 

 

 

 

 

2 

EB 
02 

01.01. 
2024 

Wir haben am 30.12.2023 fol-
gende Anzahlungsrechnung 
von einem österreichischen 
Lieferanten über Wasserglä-
ser (= Handelsware) erhalten. 

Die Rechnung wurde von uns 
noch am 31.12.2023 mittels 
Kreditkarte beglichen. 
 

Gläser laut Bestellung 
(alle Werte in Euro) 

Nettowert gesamt 40.000,00 
 

Anzahlung netto 10.000,00 

20 % Umsatzsteuer 2.000,00 

Anzahlung brutto 12.000,00 
 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
(auch etwaige Forderun-
gen und Verbindlichkei-
ten) zum 01.01.2024. 
 

 

 

 

geleistete Anzahlungen 

auf Vorräte  10.000,00 

 

VRK Kreditkarten 12.000,00 

 

Ist-Besteuerung Anzahlungen 

Konto 2500 wurde am 
31.12.2023 gegen 
Konto 3520 USt-Zahllast 
umgebucht 

 

 

 

 

1800 

 

9800 

 

 

 

 

 

9800 

 

3140 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

EB 

03 

01.01. 

2024 

Wir haben am 31.12.2023 
noch eine inländische Liefer-
verbindlichkeit in Höhe von 
17.000,00 Euro mittels Kredit-
kartenzahlung beglichen.  
 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 
 

 

 

VRK Kreditkarten 17.000,00 

 

Verbindlichkeit ist durch 
Kreditkartenzahlung ausgebucht 
(3300 / 3140) 

 

 

9800 

 

 

3140 

2 

EB 
04 

01.01. 
2024 

Der Bankstand ist positiv und 
beträgt zum 31.12.2023 
 

     + 48.222,54 Euro. 
 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 
 

 

 

 

Bank (Guthaben) 48.222,54 

 

 

 

2800 

 

 

 

9800 2 
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EB 

05 

01.01. 

2024 

Aufgrund eines Rohstoffim-
ports (Porzellan zur Erzeu-
gung von Geschirr) von der 
Firma Xu Ltd. (Peking, China) 
haben wir am 31.12.2023 
eine Rechnung in Höhe von 
241.616,00 RMB erhalten. 
 

Der Umrechnungskurs beträgt: 

1 EUR = 7,7705 / 7,5505 RMB 
 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 
 

 

 

241.616,00 RMB / 7,5505 

= 32.000,00 Euro 

 

Lieferverbindlichkeit 

Rechnung in FW 32.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

9800 

 

 

 

 

 

 

3370 

 

 

 

 

 

 

3 

EB 

06 

01.01. 

2024 

Wir haben von einem öster-
reichischen Kunden Ende De-
zember 2023 noch eine Be-
stellung über Teller erhalten. 
Vereinbarungsgemäß wird 
per 31.12.2023 noch folgende 
Anzahlungsrechnung von uns 
gestellt: 
 

Anzahlung netto 4.200,00 Euro 

20% USt  840,00 Euro 

Anzahlung brutto 5.040,00 Euro 
 

Die Anzahlung wird im Jänner 
2024 vom Kunden überwie-
sen und die Teller werden da-
nach von uns geliefert. 
 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
(auch etwaige Forderun-
gen und Verbindlichkei-
ten) zum 01.01.2024. 
 

 

 

 

 

 

 

Forderung brutto aus 

Anzahlungsrechnung 5.040,00 

 

 

eingeforderte 

Anzahlung brutto 5.040,00 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

9800 

 

 

 

 

 

 

 

9800 

 

 

 

3205 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

EB 
07 

01.01. 
2024 

Daten zur Umsatzsteuer; Hin-
weis: Die UVA wird monatlich 
abgegeben bzw. bezahlt. 
 

Oktober 2023 

USt-Zahllast 22.000,00 Euro 
 

November 2023  

VSt-Guthaben  18.000,00 Euro 
 

Dezember 2023 

USt-Zahllast 19.500,00 Euro 
 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 

 

 

 

VSt-Guthaben 18.000,00 

USt-Zahllast - 19.500,00 

USt-Zahllast 1.500,00 

 
2 Buchungssätze auch zulässig 

 

Oktober 2023: 
→ wurde spät. am 15.12.2023 bezahlt 

und ist daher nicht mehr zu berücksichti-
gen 

 

 

 

 

9800 

 

 

 

 

3520 

3 
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EB 

08 

01.01. 

2024 

Der Wert unserer unbebauten 
Grundstücke beläuft sich zum 
31.12.2023 auf insgesamt 
117.000,00 Euro. 
 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 

 

 

 

 

Grund und Boden 117.000,00 

 

 

 

0200 

 

 

 

9800 

 

 

 

2 

EB 

09 

01.01. 

2024 

Der Ist-Endbestand an Roh-
stoffen beträgt per 31.12.2023 
27.430,00 Euro netto. 
 

 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 
 

 

 

Ist-Endbestand per 31.12.2023 

Rohstoffe 27.430,00 

 

 

 

1100 

 

 

 

9800 2 

EB 
10 

01.01. 
2024 

Für den Rohstoffimport aus 
der China (siehe EB 05) ha-
ben wir am 31.12.2023 fol-
gende Speditionsrechnung an 
die Drive KG aus Wels (Öster-
reich) bar bezahlt. 
 

Transportkosten echt steuerfrei 

(0% USt) 1.500,00 Euro 

EUSt 6.400,00 Euro 

Rechnungsbetrag 7.900,00 Euro 
 

Die Spedition teilt uns mit, 
dass sie die Einfuhrumsatz-
steuer (EUSt) im Jänner 2024 
an das Zollamt entrichtet und 
uns einen Beleg darüber aus-
stellen wird. 
 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

noch nicht abziehbare 
Einfuhrumsatzsteuer 6.400,00 

 

keine Lieferverbindlichkeit 
zu eröffnen, da Gesamtbetrag 
bereits bar mittels Kassa bezahlt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9800 2 

EB 

11 

01.01. 

2024 

Am 31.12.2023 wird eine of-
fene Forderung gegenüber 
einem inländischen Kunden 
(Messer GmbH) in Höhe von 
14.000,00 Euro mittels Zah-
lung durch Kreditkarte begli-
chen. 
 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 

 

 

 

 

VRK Kreditkarte 14.000,00 

 

Forderung (Konto 2000) in 
Höhe von 14.000,00 Euro 
ist zur Gänze ausgebucht. 

 

 

 

2791 

 

 

 

9800 

 

 

 

 

2 
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EB 

12 

01.01. 

2024 

Lohn- und Gehaltsabrechnung 

per 31.12.2023 (für Dezember 2023) 
 

Die Löhne und Gehälter wer-
den am 02. Jänner 2024 an 
die MitarbeiterInnen mittels 
Überweisung ausbezahlt. 
 

Löhne brutto 68.000,00 

Gehälter brutto 62.000,00 

SV Dienstnehmeranteil 21.000,00 

Lohnsteuer 19.000,00 

(alle Werte in Euro) 
 

 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 
 

 

 

 

 

 

 

Löhne brutto 68.000,00 

Gehälter brutto 62.000,00 

SV DNA 21.000,00 

Lohnsteuer 19.000,00 

Auszahlungsbetrag 90.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

--- 

9800 

9800 

9800 

 

 

 

 

 

 

--- 

--- 

3600 

3540 

3730 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

EB 
13 

01.01. 
2024 

Der Handelswarenvorrat be-
trägt per 31.12.2023 laut In-
ventur 77.500,00 Euro. 
 

Der Anfangsbestand (Han-
delswaren) per 01.01.2023 
betrug 72.500,00 Euro. 
 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 
 

 

 

 

 

Handelswarenvorrat 77.500,00 

per 31.12.2023 = 01.01.2024 

 

 

 

 

1600 

 

 

 

 

9800 

 

 

 

 

2 

 

 31.12. 

2023 

Stellen Sie in diesem Zusam-
menhang nur die Buchung 
der Bestandsveränderung 
an Handelswaren zum Stich-
tag per 31.12.2023 auf. 
 

 

EB 31.12.2023 77.500,00 

AB 01.01.2023 72.500,00 

Bestandserhöhung 5.000,00 

 

 

 

1600 

 

 

 

5000 

 

 

3 

EB 
14 

01.01. 
2024 

Aufgrund eines Verkaufs von 
noblem Geschirr an das Un-
ternehmen Knife EOOD (Bur-
gas / Bulgarien) haben wir am 
31.12.2023 noch eine Rech-
nung über 20.000,00 BGN ge-
stellt. 
 

Der Umrechnungskurs beträgt: 

1 EUR = 1,9696 / 1,9595 BGN 
 

Bei Zahlung innerhalb von 28 
Tagen kann sich das bulgari-
sche Unternehmen 2 % Skonto 
abziehen.  

 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 
 

 

 

20.000,00 BGN / 1,9696 = 

10.154,35 Euro 

 

 

 

Lieferforderung 

Rechnung in FW 10.154,35 

 

 

Zahlungskondition ist für 
Buchung nicht relevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150 

 

 

 

 

 

 

 

 

9800 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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EB 

15 

01.01. 

2024 

Am 31.12.2023 haben wir 
noch eine Auftragsbestäti-
gung über die Lieferung von 
verschiedenen Steakmessern 
(= Handelswaren) an den 
Welser Kunden Schneider 
GmbH & Co KG versendet. 
 

Der Warenwert inkl 20% USt 
beträgt 800,00 Euro. Die Lie-
ferung und Rechnungslegung 
erfolgen im Februar 2024. 
 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 
 

 

 

 

 

 

Auftragsbestätigung 
keine Buchung 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

2 

EB 
16 

01.01. 
2024 

Unsere Außendienstmitarbei-
terin Frau Rita Glaser war von 
29.12.2023 bis 31.12.2023 
noch bei mehreren Kunden in 
Wien auf Dienstreise und hat 
dort Verkaufsgespräche ge-
führt. 
 

Sie legt uns nach ihrer Rück-
kehr den Reisekostenbeleg 
vor. Die Reisekosten werden 
der Mitarbeiterin (Frau Gla-
ser) erst am 02.01.2024 bar 
ausbezahlt, da wir die Kassa 
für dieses Geschäftsjahr 
schon geschlossen haben. 
 

Beginn 29.12.2023 / 08:10 Uhr 

Ende 31.12.2023 / 16:35 Uhr 
 

Hotelrechnung netto für  
alle Nächtigungen gesamt: 

172,91 Euro netto 
 

gefahrene Kilometer: 

450 km mit dem Privat-PKW 
 

Taxirechnung: 

48,20 Euro brutto 
 

Ermitteln Sie nachvoll-
ziehbar die zustehenden 
Reisekostenansprüche 
(= Bruttobeträge) und er-
öffnen Sie alle erforderli-
che Bestandskonten zum 
01.01.2024. 
 

 

  

29.12.2023 – 30.12.2023 12 

30.12.2023 – 31.12.2023 12 

31.12.2023 – 31.12.2023 

08:10 Uhr – 16:35 Uhr 

9 

pro 1/12 = 2,20 brutto 33 

 

Taggelder Inland / Diäten 

33 x 2,20 brutto = 72,60 

 

Hotelrechnung 10% USt 

Bruttobetrag = 190,20 

 

Kilometergeld 0,42 Euro pro km 

450 km x 0,42 = 189,00 

 

Taxirechnung 

Bruttobetrag = 48,20 

 

Summe 

Reisekosten brutto 500,00 

Verbindlichkeit gegenüber 
der Mitarbeiterin, da noch 
nicht ausbezahlt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 
 

 

2 
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EB 

17 

01.01. 

2024 

Am 31.12.2023 haben wir für 
unsere Controllerin noch das 
Fachbuch „Kostenrechnung 
im Einzelhandel“ gekauft. 

Der Nettobetrag der Rech-
nung, die wir sofort noch am 
31.12.2023 mittels Kredit-
karte beglichen haben, be-
läuft sich auf 72,00 Euro. 
 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 
 

 

 

Nettobetrag 72,00 

10 % USt Bücher 7,20 

Bruttobetrag 79,20 

VRK Kreditkarte 

 

 

 

 

 

 

9800 

 

 

 

 

3140 

 

 

 

 

3 

EB 
18 

01.01. 
2024 

Am 31.12.2023 haben wir 
beim Geldautomaten noch ei-
nen Betrag in Höhe von 
350,00 Euro bar behoben. 

Der Betrag wird erst im Jahr 
2024 von unserem Bankkonto 
abgebucht. 

Der gesamte Kassenbestand 
(= Istbestand nach Kassa-
sturz) beträgt nach der Abhe-
bung nun 1.600,20 Euro. 

 

Eröffnen Sie alle erforder-
lichen Bestandskonten 
zum 01.01.2024. 
 

 

 

 

Kassastand neu 1.600,20 

 

schwebende Geld 350,00 
-bewegung (Abhebung) 

 

 

 

2700 

 

9800 

 

 

 

9800 

 

2890 

 

 

 

1 

 

1 
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2. Geschäftsfälle / laufende Buchungen 

 

Nr. Datum Text Betrag Soll Haben Pkte. 

19 02.01. 
2024 

Ausgang Kassa 
 

Aufgrund eines Rechtsstreits in 
Krumau (Tschechien) bezahlen 
wir unserer tschechischen 
Rechtsanwältin insgesamt 
400,00 Euro bar. Eine noch 
nicht gebuchte und korrekte 
Rechnung liegt vor. 
 

 

Barzahlung 

Beratungsaufwand  400,00 

 

Reverse Charge 20% USt 80,00 
Empfängerortprinzip B2B (Österreich) 

 

 

7750 

 

2535 

 

 

 

 

2700 

 

3535 

 

 

 

2 

 

2 

20 02.01. 
2024 

Ausgang Bank 

(siehe EB 18) 
 

Der Betrag in Höhe von 350,00 
Euro wurde vom Bankkonto ab-
gebucht. 
 

 

 

Ausgang Bank 350,00 

und Auflösung der 
schwebenden Geldbewegung 

 

 

2890 

 

 

2800 
2 

21 03.01. 
2024 

Ausgangsrechnung 

 

Wir liefern und verkaufen an 
die Groß GmbH & Co KG mit 
Sitz in Bad Goisern Teller und 
Gläser (alle 20 % USt). 
 

Warenwert laut Lieferschein 

Bruttobetrag 7.400,00 Euro 
 

 

 

 

Inlandsforderung 7.400,00 

HW-Erlöse netto 6.166,67 

20% USt 1.233,33 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

4020 

3500 

3 

22 04.01. 
2024 

Eingang / Ausgang Bank 

 

Wir erhalten von unserer Bank, 
wo das Guthabenkonto geführt 
wird, Bruttozinsen in Höhe von 
333,33 Euro gutgeschrieben. 
 

Die Bank behält sich die KESt in 
Höhe von 83,33 Euro ein. 
 

Weiters belastet uns die Bank 
mit Spesen und Kontofüh-
rungsentgelten in Höhe von 
26,50 Euro. 
 

 

 

Bruttozinsen 333,33 

25% KESt (Privatsteuer) 83,33 

Eingang Bank 250,00 

 

(KESt = Privatsteuer; 

Einzel-UN = Konto 9610) 

 

Spesen / Entgelte 26,50 

 

 

 

9610 

2800 

 

 

 

 

7790 

 

 

 

 

 

8050 

 

 

 

 

 

 

2800 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

23 05.01. 
2024 

Eingang Bank 
(siehe Punkt 21 vom 03.01.2024) 

 

Die Groß GmbH & Co KG über-
weist den Betrag abzüglich 3 % 
Skonto sofort auf unser Bank-
konto. 

 

 

Inlandsforderung 7.400,00 

Eingang Bank 7.178,00 

3% Skonto (20% USt) 185,00 

20% USt-Korrektur Skonto 37,00 

 

 

2800 

4420 

3500 

 

2000 

 

4 
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24 09.01. 

2024 
Ausgangsrechnung (Mahnung) 
 

Wir belasten einen inländi-
schen Kunden mit Verzugszin-
sen in Höhe von 58,00 Euro für 
eine noch nicht beglichene 
Ausgangsrechnung. 
 

 

 

 

Verzugszinsen- 58,00 

erträge 

  

 

 

 

2000 

 

 

 

 

8058 2 

25 10.01. 

2024 
Eingang Bank (siehe EB 06) 

 

Der Kunde überweist den An-
zahlungsbetrag in Höhe von 
5.040,00 Euro. 
 

Wir verbuchen den Bankein-
gang. 
 

 

Eingang Bank 5.040,00 

 
Umbuchung wegen Ist-Besteuerung: 

eingeforderte Anzahlung 5.040,00 

Nettobetrag 4.200,00 

20% USt 840,00 

 

 

2800 

 

 

3205 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

3200 

3500 

 

 

2 

 

 

 

2 

26 10.01. 
2024 

Buchungsanweisung 
 

Unser langjähriger Kunde 
(Kaumgeld GmbH, Bad Hall) ist 
unverschuldet in große Zah-
lungsschwierigkeiten geraten 
und kann die gegenüber uns 
bestehende Forderung aus ei-
nem Warenverkauf in Höhe 
von 3.484,00 Euro (inkl. 20% 
USt) nicht begleichen. 
 

Wir einigen uns mit dem 
Geschäftsführer darauf, auf die 
gesamte Forderung zu verzich-
ten, um eine drohende Insol-
venz des Unternehmens zu ver-
hindern und buchen die ge-
samte Forderung daher sofort 
aus. 
 

Muss dieser Geschäftsfall 
(Ausbuchung) in die Um-
satzsteuervoranmeldung 
(UVA) vom Jänner 2024 
aufgenommen werden? 
 

  ja 

  nein 
 

 

 

Forderungsabschreibung 

Nettobetrag 2.903,33 

20% USt-Korrektur 580,67 

Forderung brutto 3.484,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja (KZ 000 / 022 – negativ) 

 

 

 

7810 

3500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

27 10.01. 
2024 

Eingang Kontokorrentkreditkonto 

(siehe EB 11) 
 

Das Kreditkartenunterneh-
men überweist den Betrag 
abzüglich 3 % Provision auf 
unser Kontokorrentkreditkonto. 
  

 

VRK Kreditkarte 14.000,00 

Provision 3 % netto 420,00 

20% VSt von Provision 84,00 

Eingang Kontokorr. 13.496,00 

 

 

 

7795 

2500 

3120 

 

2791 

 

 

 

4 
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 28 12.01. 

2024 
Ausgang Bank (siehe EB 05) 

 

Wir überweisen die offene Lie-
ferverbindlichkeit in Höhe von 
241.616,00 RMB an den Liefe-
ranten aus China. 

 

Der Umrechnungskurs am Tag der 
Zahlung beträgt: 

1 EUR = 7,8808 / 7,6606 RMB 

 

Die Bank verrechnet für die 
Zahlung an den Lieferanten 
Spesen in Höhe von 25,00 
Euro. 

 

Zusatzfrage: 

Geld- und Bankumsätze sind 
 

  nicht steuerbar 

  echt steuerbefreit 

  unecht steuerbefreit 

 

 
 RMB Kurs EUR 

Rechn. 241.616,00 7,5505 32.000,00 

Zhlg. 241.616,00 7,6606 31.540,09 

Kursgewinn 459,91 

 

Verbindlichkeit FW 32.000,00 

Ausgang Bank 31.540,09 

Kursverlust 459,91 

 

 

 

Spesen 25,00  

 

 

 

 

 

 

 

unecht steuerbefreit 

 

 

 

 
 

3370 

 

 

 

 

 

7790 

 

 

 

 

 

 
 

2800 
8330 

 

 

 

2800 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 
 

 
 

 

 

1 

29 13.01. 
2024 

Ausgangsrechnung 

 

Wir versenden und fakturieren 
an Herrn Gabelhofer (Privat-
person, wohnhaft in Passau, 
Deutschland) Silberbesteck mit 
einem Nettowert in Höhe von 
2.400,00 Euro. 
 

Die Rechnung wird von uns in 
Euro ausgestellt. 
 

Wir haben noch nie an Privat-
personen in der EU etwas ver-
kauft und die Lieferungen an 
Private in die EU in Höhe von 
10.000,00 Euro daher unter-
schritten. 
 

Der Umsatzsteuersatz für diese 
Lieferung beträgt für diese 
Ware 
 

in Österreich 20 % und 

in Deutschland 19 %. 

  

 

 

 

Forderungen Ausland 

Rechnung in Euro 2.880,00 

Erlöse 20% USt 2.400,00 

20% USt Österreich 480,00 

 

Ursprungslandprinzip, da 
Grenze von 10.000,00 Euro 
nicht überschritten 
 
Es ist mit österreichischer USt 
an die Privatperson in Deutsch-
land zu verrechnen. 

 

 

 

 

2100 

 

 

 

 

 

4020 

3500 

 

 

 

 

 

3 
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30 18.01. 

2024 
Ausgangsrechnung 

(siehe auch Punkt 29) 

 

Der Schwester (auch Privatper-
son) von Herrn Gabelhofer, die 
in Köln (Deutschland) wohnt, 
gefällt das Besteck so sehr, 
dass auch sie eine extravagante 
Ausführung bei uns bestellt. 
 

Die Rechnung über einen Net-
togesamtwert in Höhe von 
7.800,00 Euro wird von uns in 
Euro ausgestellt und die Ware 
sofort versendet. 
 

Der Umsatzsteuersatz für diese 
Lieferung beträgt für diese 
Ware 
 

in Österreich 20 % und 

in Deutschland 19 %. 
 

 

Forderungen Ausland 

Rechnung in Euro 9.282,00 

Erlöse 19 % ausl. USt 7.800,00 

19% USt Mitgliedsländer 1.482,00 

 

Es wurde die Grenze in Höhe von 

10.000,00 Euro für Lieferungen an 

Private (B2C) in die EU überschrit-
ten; es kommt daher das Bestim-

mungslandprinzip (Deutschland) 
zur Anwendung 

 

Lieferung 1 2.400,00 

Lieferung 2 7.800,00 

gesamt 10.200,00 

 

 

2100 

 

 

 

 

4050 

3516 

 

 

 

3 

31 19.01. 

2024 
Ausgangsrechnung 

(siehe EB 06 und Punkt 25) 

 

Die Schlussrechnung (abzgl. 
Anzahlung) wird gestellt. 
 

Der gesamte Warenwert der 
Teller beträgt 7.000,00 Euro 
(exkl. 20% USt). 
 

Die Ware wird geliefert. 
 

 

 

 

Erlöse gesamt netto 7.000,00 

20% USt 1.400,00 

Anzahlung netto 4.200,00 

20% USt Anzahlung 840,00 

Restforderung 3.360,00 

 

 

 

 

 

 

 

3200 

3500 

2000 

 

 

 

4020 

3500 
4 

32 19.01. 
2024 

Eingang Bank (siehe EB 14) 

 

Der Kunde aus Bulgarien über-
weist den Gesamtbetrag in 
Höhe von 20.000,00 BGN auf 
unser Bankkonto. 

Er zieht sich dabei 2 % Skonto 
ab, der vereinbart wurde. 
 

Der Umrechnungskurs am Tag 
der Zahlung beträgt: 

1 EUR = 2,0505 / 2,0303 BGN 
 

 

 
 BGN Kurs EUR 

Rechn. 20.000,00 1,9696 10.154,35 

Zhlg. 19.600,00 2,0505 9.558,64 

Skonto 400,00 1,9696 203,09 

Kursverlust 392,61 

         Rundungsdiff. möglich 

Eingang Bank- 

konto 9.558,64 

Kursverlust  (392,62) 392,61 

Kundenskonto 0 % 203,09 

Lieferforderung 

Rechnung in FW 10.154,35 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

2800 

8340 

4400 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2150 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 
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unabhängiges Beispiel zur Privatennahme von Waren  

33 22.01. 
2024 

Eingangsrechnung 

 

Wir kaufen 150 bunte Teller als 
Handelswaren von einem ös-
terreischen Lieferaten. 

 

Der Nettopreis pro Teller be-
läuft sich auf 7,00 Euro (20% 
USt) 

 

 

 

Nettobetrag 1.050,00 

20% VSt 210,00 

Bruttobetrag 1.260,00 

 

 

5000 

2500 

 

 

 

 

3300 
2 

34 23.01. 

2024 
Ausgang Kassa 

 

Wir bezahlen an einen österrei-
chischen Speditur den Trans-
port bar. Der Kassenausgang 
beträgt 180,00 Euro. 

 

 

 

Bezugskosten netto 150,00 

20% VSt 30,00 

Bruttobetrag 180,00 

 

(5000) 

5090 

2500 

 

 

 

 

2700 

2 

35 29.01. 
2024 

Ausgang Kontokorrentkreditkonto 

 

Wir bezahlen die obige Rech-
nung mittels Überweisung vom 
Kontokorrentkreditkonto und 
ziehen uns 4 % Skonto ab, der 
zuvor vereinbart wurde.  

 

 

 

Verbindlichkeit 1.260,00 

Ausgang Kontokorr. 1.209,60 

Lieferantenskonto 42,00 

Vorsteuerkorrektur 8,40 

 

 

3300 

 

 

 

3120 

5880 

2500 

4 

36 Ermitteln Sie nachvollziehbar den Einstandspreis (exkl. USt) pro Teller: 

 

Kaufpreis 1.050,00 

Bezugskosten (+) + 150,00 

Skonto (-) - 42,00 

Einstandpreis netto 1.158,00 für 150 Teller / für 1 Teller: 7,72 Euro netto 

 

 

 

 

 

 

 

3 

37 31.01. 
2024 

Buchungsanweisung 
 

Die Einzelunternehmerin ent-
nimmt sich 16 bunte Telle für 
eine Geburtstagsfeier im Feb-
ruar 2024 für private Zwecke. 

 

 

Privatentnahme 148,22 

Eigenverbrauch 20% USt 123,52 

(Einstandpreis netto) 

20% USt 24,70 

 

9600 

 

 

4811 

 

3500 

 

 

3 
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unabhängiges Beispiel zum Anlagevermögen – indirekte Abschreibung 

 38 03.09. 
2024 

Ausgangsrechnung 
 

Wir liefern und verkaufen eine 
Schleifmaschine aus dem Anla-
gevermögen an den Kunden 
Pohr GmbH aus Salzburg um 
4.400,00 Euro (inkl. 20% USt) 

 

 

 

Forderung brutto 4.400,00 

Erlöse Anlagenabgang 3.666,67 

20% USt 733,33 
 

 

 

2000 

 

 

 

4600 

3500 

 

 

 

3 

39 31.12. 
2024 

Buchungsanweisungen 
zum Bilanzstichtag 31.12.2024 

 

Stellen Sie alle erforderlichen 
Buchungen zum Bilanzstichtag, 
die im Zusammenhang mit dem 
Verkauf (Anlagenabgang) obi-
ger Schleifmaschine stehen, 
auf. 
 

Abschlussbuchungen (SBK und 
GuV) sind nicht erforderlich. 
 

Daten zur Maschine: 
 

Anschaffungskosten netto: 

24.000,00 Euro 
 

Datum der Inbetriebnahme: 

09.08.2018 
 

Nutzungsdauer: 

8 Jahre 
 

Abschreibungmethode: 

indirekt 

 

 

 

Anschaffungs- 
kosten netto 

24.000,00 

1/2 AfA 2018 
IBN 2. Halbjahr 2018 

- 1.500,00 

1/1 AfA 2019 - 3.000,00 

1/1 AfA 2020 - 3.000,00 

1/1 AfA 2021 - 3.000,00 

1/1 AfA 2022 - 3.000,00 

1/1 AfA 2023 - 3.000,00 

1/1 AfA 2024 

Abgang 2. HJ 2024 
- 3.000,00 

Buchwert netto 

per 31.12.2024 
4.500,00 

 

indirekte 
Abschreibung (1/1) 3.000,00 

 

Umbuchung kumulierte 

Abschreibungen 19.500,00 

 

Ausbuchung des 

Restbuchwerts 4.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

7010 

 

 

0490 

 

 

7820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

0490 

 

 

0400 

 

 

0400 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

Platz für Berechnungen (falls erforderlich):  
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3. Allgemeines 
 

A) Kreuzen Sie an, unter welche Steuerart (Steuerkategorie) folgende Steuern fallen: 
 

Steuerart 
Aufwandssteuer 

(Betriebssteuer) 
Privatsteuer (nicht 

abzugsfähige Steuer) 
durchlaufende 

Steuer 

aktivierungs- 

pflichtige Steuer 

Einkommensteuer  X   

Vorsteuer (PKW-Kauf)    X 

Grundsteuer X    

Kommunalsteuer X    

 

4 Punkte 

B) Der Kassaendstand des Vortages beträgt 1.500,00 Euro. Am Tagesende sind 2.000,00 Euro in der Kassa. 
Während des Tages entnahm die Unternehmerin 400,00 Euro für private Zwecke. Die Unternehmerin leis-
tete eine Einlage von 300,00 Euro (Barbetrag in die Kassa). Auf das betriebliche Bankkonto wurde eine 
Einzahlung von 450,00 Euro vorgenommen (Barbetrag aus der Kassa). Für eine einlangende Lieferung 
wurde eine Nachnahmezahlung von 150,00 Euro geleistet.  
 
Aufgabe: Ermitteln Sie die Tageslosung mit Hilfe der vereinfachten Losungsermittlung. 
 
 
 
 Endstand 2.000,00 
- Anfangsstand - 1.500,00 

= Zwischensumme 500,00 
+ Privatentnahme + 400,00 
- Privateinlage - 300,00 
+ Bankeinzahlung + 450,00 
+ Nachnahmezahlung + 150,00 

= Tageslosung 1.200,00 
 
 
 

 
Die Tageslosung beträgt ___ 1.200,00 ___ Euro. 
 

5 Punkte 

C) Ordnen Sie die Begriffe den Bereichen „Unternehmensrecht“ und „Steuerrecht“ zu. 
 

 Unternehmensrecht Steuerrecht 

Aufwand X  

Betriebsausgabe  X 

Erlös, Ertrag X  

 

3 Punkte 
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D) Rechnungslegungs- und Buchführungspflicht 
 
Manche Unternehmen / Personengruppen sind gemäß UGB (Unternehmensgesetzbuch) rechnungslegungs-
pflichtig, manche gemäß BAO (Bundesabgabenordnung) buchführungspflichtig. Darüber hinaus bestehen 
für manche Unternehmen / Personengruppen Ausnahmen davon. Ab welchem Datum tritt für folgende 
Unternehmen / Personengruppen die Rechnungslegungspflicht (UGB) bzw. Buchführungspflicht (BAO) ein? 
 

 

Unternehmen / Personengruppe 
Gründungsdatum bei allen Unternehmen 
bzw. Personengruppen: 01.01.2023 
 

 

Beginn (Eintrittsdatum) 
Rechnungslegungs- bzw Buchführungspflicht 

 

 

UGB 
 

 

BAO 
 

 

Schuhfabrik Latschen KG 

Umsatz 2023 netto: 701.000,00 Euro 

Umsatz 2024 netto: € 707.000,00 Euro 
 

Datum: 

01.01.2026 

Datum: 

01.01.2026 

 

Notarin Mag. Dr. Anneliese Klagshofer 

Umsatz 2023 netto: 1.040.000,00 Euro 

Umsatz 2024 netto: 1.047.000,00 Euro 
 

nie 
Ausnahme UGB 

nie 
Ausnahme BAO 

 

Landwirtin Wilma Heuberger 

Umsatz 2023 netto: 805.000,00 Euro 

Umsatz 2024 netto: 822.000,00 Euro 
 

nie 
Ausnahme UGB 

Datum: 

01.01.2026 

 

Xenon Holding AG 

Umsatz 2023 netto: 4.350.000,00 Euro 

Umsatz 2024 netto: 4.722.000,00 Euro 
 

Datum: 

01.01.2023 
sofort mit Gründung 

Datum: 

01.01.2023 
sofort mit Gründung 

 

 

8 Punkte 
 

E) Eine Blumenhandlung erhält eine Eingangsrechnung über den Einkauf von Rosen (13 % USt) von einem 
österreichischen Lieferanten. Der 13%-ige Umsatzsteuerbetrag beläuft sich auf 26,26 Euro. 
 
Berechnen Sie nachvollziehbar 
 

1) den Nettobetrag und 
2) den Bruttobetrag 
 

der Eingangsrechnung des österreichischen Lieferanten. 
 

Bezeichnung Betrag in Euro 

Nettobetrag 26,26 / 13 x 100 = 202,00 Euro 1 Punkt 

Bruttobetrag 202,00 x 1,13 = 228,26 Euro 1 Punkt 

 

 

2 Punkte 
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F) Beurteilen Sie, ob es sich bei den folgenden Buchungsfällen um erfolgsneutrale oder 
erfolgswirksame Buchungen handelt (Zutreffendes bitte ankreuzen). 

 

Buchungsfall erfolgsneutral erfolgswirksam 

Bilanzverkürzung X  

Bilanzverlängerung X  

Passivtausch X  

Aufwandsbuchung  X 

 
4 Punkte 

 
 

 

G) Nennen Sie drei Folgen, wenn die Buchführung nicht ordnungsgemäß ist. 
 

1. • Verlust der Beweiskraft der Bücher und Aufzeichnungen 

• Schätzung des Betriebsergebnisses und somit der Besteuerungsgrundlagen 

• Wegfall von steuerlichen Begünstigungen (zB Verlustvortrag) 

• Schadenersatzleistungen 

• Finanz- und Gerichtsstrafen  

2. 

3. 

3 Punkte 
 

 

H) Bis spätestens wann muss die Umsatzsteuervoranmeldung vom Jänner 2024 abgegeben werden, wenn 
die UVA-Abgabe quartalsweise erfolgt? 
 
 

Datum: __ 15. Mai 2024 __ 
 
 

 
1 Punkt 
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4. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und Steuerrecht 

 

A) Entscheiden Sie durch Ankreuzen, ob nachstehende Geschäftsfälle in die ZM (Zusammenfassende Meldung) 
aufgenommen werden müssen oder nicht. 
 

Die Rechnungen wurden ordnungsgemäß gestellt und alle UID-Nummern sind korrekt und gültig. 
 

Geschäftsfall 
Aufnahme 
in die ZM 

KEINE Aufnahme 
in die ZM 

Ausgangsrechnung über eine Warenlieferung an ein 
Unternehmen in Bratislava, Slowakei 

X  

Ausgangsrechnung über eine Warenlieferung an ein 
Unternehmen in Kufstein, Österreich 

 X 

Eingangsrechnung über eine Warenlieferung von einem 
Unternehmen aus Kopenhagen, Dänemark 

 X 

Ausgangsrechnung über eine sonstige Leistung an ein 
Unternehmen aus Lissabon, Portugal 

X  

Ausgangsrechnung über eine sonstige Leistung an ein 
Unternehmen in Zürich, Schweiz 

 X 

 

 

5 Punkte 
 
 

B) Entscheiden Sie durch Ankreuzen, inwieweit die folgenden Aufwendungen oder Ausgaben anlässlich der 
Bewirtung von Geschäftsfreunden steuerlich als Betriebsausgabe geltend gemacht werden können. 

 

Geschäftsfall bzw. 
Aufwendung / Ausgabe 

zu 0 % 
abzugsfähig 

zu 50 % 
abzugsfähig 

zu 100 % 
abzugsfähig 

Verpflegungskosten anlässlich einer 
Schulung, wenn die Verpflegungskosten 
im Schulungspreis enthalten sind 

  X 

Einladung zu einem einfachen Essen 
bei Verkaufsveranstaltungen 

  X 

Bewirtung aus persönlichem Anlass des 
Unternehmers (zB Geburtstag) 

X   

Bewirtung in Form von Arbeitsessen 
nach einem Geschäftsabschluss 

X   

Bewirtung von Geschäftsfreunden im 
privaten Haushalt des Unternehmerns 

X   

 
5 Punkte 
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C) Einnahmen-Ausgaben-Rechnung   
 
Herr Kurt Schreiber hat am 01. Dezember 2023 einen Handel mit Schreibwaren gegründet. 

Erstellen Sie die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung nach der Netto-Methode für das Jahr 2023 und ermitteln Sie den 

Gewinn oder Verlust. Im Dezember 2023 haben sich nur folgende Geschäftsfälle (alle Beträge in Euro) ereignet. 

Die Umsatzsteuer beträgt bei allen – der Umsatzsteuer unterliegenden – Geschäftsfällen einheitlich 20%. 

Geschäftsfälle im Dezember 2023 
Bruttobetrag 

in Euro 

Tageslosungen / Barverkäufe Schreibwaren 
01.12.2023 – 31.12.2023 

8.964,00 

Kauf einer EDV-Anlage am 07.12.2023 
(= Eingangsrechnungsdatum) für das Anlagevermögen 
Überweisung am 21.12.2023 
Anschluss und Inbetriebnahme am 21.12.2023 
Nutzungsdauer: 4 Jahre 

3.840,00 

Banküberweisung Gehälter 
für Dezember 2023 am 30.12.2023 

4.250,00 

Barzahlung Geschäftsmiete (der Vermieter verrechnet mit 20 % USt) 
für Dezember 2023 am 01.12.2023 

900,00 

Kauf einer Registrierkassa am 23.12.2023 
(= Eingangsrechnungsdatum) für das Anlagevermögen 
Überweisung am 30.12.2023 
Inbetriebnahme am 03.01.2024 
Nutzungsdauer: 8 Jahre 

4.800,00 

Barzahlung Reinigungsmaterial für die Sanitäranlagen am 29.12.2023 720,00 

Barzahlung Treibstoff am 30.12.2023 
für den Firmen-PKW (Monatsrechnung für Monat Dezember 2023) 

770,00 

Barzahlung Treibstoff am 30.12.2023 
für den Firmen-LKW (Monatsrechnung für Monat Dezember 2023) 

756,00 

 

Lösung: 
 

 Euro 

Summe der Einnahmen 7.470,00 

Summe der Ausgaben - 7.400,00 
 

Bitte ankreuzen 
 

X Gewinn oder 
 

  Verlust 
 

70,00 

 

Berechnung: 
 
Bitte nächste Seite verwenden! 
 
 

 

 

10 Punkte 
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Berechnung: 
 

Geschäftsfall Einnahmen Ausgaben 

Tageslosungen / Barverkäufe netto 

1 Punkt 
7.470,00  

EDV-Anlage netto = 3.200,00 

3.200,00 / 4 Jahre ND / 2 = 400,00 = Halb-Jahres-AfA 

2 Punkte 

 400,00 

Überweisung Gehälter (enthalten keine USt) 

1 Punkt  
 4.250,00 

Geschäftsmiete bar netto 

1 Punkt 
 750,00 

Registrierkassa 

IBN erst im Jahr 2024; keine AfA im Jahr 2023 zulässig 

1 Punkt 

 
AfA erst 

im Jahr 2024 

Reinigungsmaterial bar netto 

1 Punkt 
 600,00 

Treibstoff für Firmen-PKW brutto (VSt-Abzugsverbot) 

1 Punkt 
 770,00 

Treibstoff für Firmen-LKW netto (kein VSt-Abzugsverbot) 

1 Punkt 
 630,00 

Summen                                                          7.470,00 7.400,00 

 
 

Einnahmen 7.470,00 Euro 

- Ausgaben - 7.400,00 Euro 

Gewinn (1 Punkt) 70,00 Euro 
 

    
 
 
 
 
 
Beurteilung: 
 
siehe Anmerkungen 
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D) Umsatzsteuervoranmeldung für März 2024 
 

Der Unternehmer Bert Blumberger e.U. betreibt in Linz ein Einzelunternehmen, das sich auf den Handel von Blumen 
und Dekorationsartikeln aller Art spezialisiert hat. Das Unternehmen ist rechnungslegungspflichtig, das Betriebser-
gebnis wird gemäß § 5 EStG im Rahmen einer doppelten Buchhaltung ermittelt. 
 

Unternehmensdaten: 
 

Firmenadresse: 4020 Linz, Strauchweg 12 Abgabenkontonummer: 46-333/8888 - Team 29 
Finanzamt: FA Österreich UID-Nummer: ATU77778888 
Telefonnummer: 0732 333 333 
 

 
Im März 2024 haben sich folgende Geschäftsfälle ereignet. 
 

Beschreibung    alle Werte in Euro 

     

Warenverkäufe – Inland 20 % USt 
brutto 

42.000,00 

01.03.2024 – 31.03.2024     
 
Warenverkäufe – Inland 13 % USt 

brutto 
43.461,54 

01.03.2024 – 31.03.2024    

   keine USt 

Warenverkäufe – EU 0 % USt 18.094,46 

01.03.2024 – 31.03.2024   
  keine USt 

Warenverkäufe – Drittland 0 % USt 8.444,00 

01.03.2024 – 31.03.2024    
   

Summe Konto 2500 Vorsteuer 14.000,00 

01.03.2024 – 31.03.2024    
 
weitere Geschäftsfälle im März 2024: 

 
     

Am 13.03.2024 haben wir ein Unternehmen in Italien (EU) beraten. Wir haben dafür noch am 
27.03.2024 eine korrekte Ausgangsrechnung in Höhe von 1.200,00 Euro ohne Umsatzsteuer gestellt 
(20% USt in Österreich, 22% USt in Italien). 
 

Am 27.03.2024 haben wir eine korrekte Eingangsrechnung über 3.000,00 Euro von einem deut-
schen Unternehmen über Blumen (13% USt in Österreich, 19% USt in Deutschland) erhalten. 
 
 

Weiters haben wir am 20.03.2024 die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 500,00 Euro bar an das 
Zollamt bezahlt. Das Zollamt hat uns dafür auch einen ordnungsgemäßen Barbeleg ausgestellt. 
 
  

 
Berechnen Sie nachvollziehbar alle für die Umsatzsteuervoranmeldung März 2024 erforderlichen Bemes-
sungsgrundlagen und Beträge. 
 
Die Umsatzbesteuerung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-System, bei An- bzw. Vorauszahlungen nach dem Ist-
System. 
 
Die entsprechenden Beträge sind in jedem Fall in die beiliegende Umsatzsteuervoranmeldung / UVA 
(= Formular U30-2024) einzutragen (Seite 23 - 26)!   
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Berechnung bzw. Darstellung der Bemessungsgrundlagen (Kennzahlen UVA): 
 
KZ 000   35.000,00 (Erlöse 20%) 
   38.461,54 (Erlöse 13%) 
   18.094,46 (Erlöse EU) 
     8.444,00 (Erlöse Drittland) 
 100.000,00 
 
 
Summe (4.4)    100.000,00 

 
echte Befreiungen 
 
KZ 011 - 8.444,00 (Erlöse Drittland = echt steuerfreie Ausfuhrlieferungen) 
 
KZ 017 - 18.094,46 (Erlöse EU = echt steuerfreie ig Lieferungen) 
 
Summe (4.13)         73.461,54 

 
Rest = steuerpflchtig  
 
KZ 022 links rechts 
 35.000,00   7.000,00 (Erlöse 20%) 
 
KZ 006 links rechts 
 38.461,54   5.000,00 (Erlöse 13%) 
 
 
KZ 070 3.000,00 (Summe der steuerpflichtigen ig Erwerbe) 
 
KZ 008 links rechts 
 3.000,00 390,00 (USt aus ig Erwerb 13% / Deutschland) 
__________________ 
 
KZ 060  - 14.000,00 (inländische Vorsteuern, Konto 2500) 
 
KZ 061  - 500,00 (EUSt Zollamt entrichtet) 
 
KZ 065  - 390,00 (VSt aus ig Erwerb 20% / Deutschland) 
 
Gesamtbetrag der abziehbaren Vorsteuern (5.13) - 14.890,00 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
KZ 095  2.500,00 VSt-Gutschrift (Überschuss) 
 
Hinweis: 
 

Beratung Italien: nicht in Österreich steuerbar (Empfängerortprinzip > Italien; B2B) 
 daher nicht in UVA aufzunehmen; nur ZM-Erfassung 
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